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DES KREISES OLKUSZ.

A b o n n e m e n tp r e is  v ie r te l jä h r l ic h  3  Kr. N r .  1. O lk u s z ,  a m  1. J ä n n e r  1 9 1 6 .

INHALT: 1. V erordnung des A rm eeoberkom m andanten betreffend die Bewilligung zum  Tragen von W affen und 
Munition. — 2. Verordnung des A rm eeoberkom m andanten betreffend die Ausübung der Jag d . — 3. Ver
ordnung des A rm eeoberkom m andanten betreffend den Schutz der landw irtschaftlichen H austierp. — 4. Amts- 
tage. — 5. U nterstützung der Angehörigen polnischen Legionäre frem der Staatsangehörigkeit. — 6. Maximal
ta rif Nr. 2. — 7. Mehl und Backordnung. — 8. B rotkarten. — 9. Kundm achung betreffend der Aufnahme 
zum  aushilfsweisen Dienste bei der Finanzw ache. — 10. Verzehrungssteuer. E inhebung im O kkupationsge
biete. — 11. Erhöhung" der staatlichen G ew erbehauptsteuei£— 12. K undm achung betreffend die A ufbahrung 
der Leichen in den Kirchen. — 13. Kundm achung betreffend dig- O rganisation der qualifizierten Geburts
hilfe am  Lande. — 14. Passwesen. — 15. G erichtsw esen.— 16. Tierseuchen im Kreise Dqbrow a u. W loszczowa.

§2 .

Waffenpass für Jagdwaffen.
Das Kreiskomm ando kann  zum  Zwecke der Aus

übung der Jagd  das Tragen der dazu notwendigen 
W affen und der zugehörigen Munition in Form  des 
Wal'fenpassesp (§ 1) bestim m ten, vertrauensw ürdigen 
Personen auf W iderruf bewilligen, wenn sie sicn über 
ihre Befugnis zur Ausübung der Jagd ausweisen.

§3 .

Form des Waffenpasses.
Der W affenpass m uss m it einer das Aussehen des 

Passinhabers getreu wiedergebenden Photographie und 
m it einer am tlichen Bestätigung des Kreiskomm andos 
darüber versehen sein, dass der Inhaber tatsächlich die 
durch die Photographie dargestellte Person ist. Die 
Photographie h a t der Passinhaber auf dem  Bilde selbst 
vor dem ausstellenden Kom m ando eigenhändig m it 
Tinte zu unterschreiben. Die Photographie ist in  den 
W affenpass einzukleben und m it dem  Amtssiegel des

1.

Verordnung des Armeeoberkommandanten vom 
29. November 1915,

betreffend die Bewilligung zum Tragen von Waffen und 
Munition.

Auf Grund der Mir k raft Allerchöchsten Oberbe
fehles übetragenen Befugnisse der obersten Z ivil- und 
M ilitärgewalt finde Ich für die in  österreich-ungari
scher M ilitärverw altung stehenden Gebiete Polens (Ok
kupationsgebiet-) anzuordnen, wie folgt:

§ ;i-

Waffenpas".

Die Bewilligung zum Tragen von W affen und 
M unition (§ 1, Absatz 4, der Verordnung des Arm ee
oberkom m andanten vom 16. Februar 1915, Nr. 4 V.- Bl.) 
w ird in  Form  eines W affenpasses nach dem ange
schlossenen Muster erteilt.



Nr.

Im  Nam en Sr. k. u. 'k. Hoheit 
des k. u. k.

A rm eeoberkom m andanten.

Waffenpass.
Name: .......................       - ............... ................

B eruf:   . ..

R elig ion:__        A lte r :........................................

W ohnsitz : .............................  ............ — ................... .................. .....................

ist berechtigt zum  Tragen fo lgender W affen- und M unitionsgattungen:

für die D auer von : ..................................

im  G ebiete: .................................  ...........................................

Der WafFenpass muss beim Tragen einer Waffe stets m itgeführt und auf be
hördliches Verlangen vorgew iesen  w erden (§ 5. der Verordnung des Armeeoberkom
mandanten vom  29. Novem ber 1915, Nr. 44. V.-Bl.).

Raum zum Aufkleben  
der Photographie.

K. u. 1c. Kreiskomm ando in

am 19..

D er k. u. k. K reiskom m andant.

Es wird bestätigt, dass der Waffenpassin- 
baber tatsächlich die durch diese Photo
graphie dargestellte Person ist und die 
Photographie vor dem ausstellenden Kom
mando eigenhändig unterschrieben hat.

am 19
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Kommandos in  der W eise zu versehen, dass dieses zur 
Hälfte auf der Photographie, zur anderen Hälfte auf 
dem Papiere des W affenpasses angebracht ist.

§ 4.

Inhalt des Waffenpasses.

Der W affenpass gilt nu r für die darin  bezeichne- 
ten W affen- und M unitionsgattungen, für die darin  be- 
zeichnete D auer und für das darin  bezeichnete Gebiet.

Zur Ausstellung eines W affenpasses für eine län 
gere D auer als für ein Jah r oder für ein Gebiet, das 
sich auf m ehrere Kreise erstreckt, ist die E rm ächtigung 
des M ilitärgeneralgouvernem ents notwendig.

§ 5.

Ausweispflicht.

Der W affenpass muss beim  Tragen einer W affe 
stets m itgeführt und auf behördliches V erlangen vor
gewiesen werden.

§ 6.

Strafbestimmung.

Übertretungen dieser Verordnung werden — so- 
ferne die H andlung n ich t un ter § 5 der V erordnung des 
Arm eeoberkom m andanten vom 16. F ebruar 1915, Nr. 4 
V.-Bl., fällt — vom Kreiskom m ando m it Geldstrafe bis 
zu tausend Kronen, im  Falle der U neinbringlichkeit der 
Geldstrafe, m it Arrest bis zu drei Monaten bestraft.

§ 7.

Wirksamkeitsbeginn.

Diese V erordnung tr itt m it dem  Tage der Kund
m achung in Kraft.

E rzherzog  F riedrich , FM., m. p.

Die vorstehende Verordnung w ird m it dem Be
m erken zur allgem. Kenntnis gebracht, dass die vom 
k. u. k. Kreiskom m ando bisher erteilten W affenpässe 
vom 31. Dezember 1915 angefangen für ungiltig er
k lärt werden.

Verordnung des Armeeoberkommandanten vom 
29. November 1915,

betreffend die Ausübung der Jagd.

Auf Grund der Mir kraft Allerhöchsten Oberbe
fehles übertragenen Befugnisse der obersten Zivil- und 
M ilitärgewalt finde Ich für die in  österreich-ungari
scher M ilitärverw altung stehenden Gebiete Polens (O k
kupationsgebiet) anzuordnen, wie folgt:

§ 1-
i

Jagdkarten.

Z ur Ausübung der Jagd  ist die Bewilligung des 
Kreiskommandos notwendig.

Die Bewilligung w ird  in  Form  einer Jagdkarte 
(Beilage A) erteilt.

Die Jagdkarte w ird n u r vertrauensw ürdigen P e r
sonen ausgestellt. Sie gilt für das darin  bezeichnete K a
lenderjahr und für das darin  bezeichnete Gebiet; sie 
k ann  für das ganze M ilitärgeneralgouvernem ent aus
gestellt werden.

Der Jäger h a t bei Ausübung der Jagd die Jag d 
karte und den W affenpass (Verordnung des Arm ee
oberkom m andanten vom 29. November 1915, Nr. 44
V.-Bl.) stets bei sich zu führen und auf behördliches 
Verlangen vorzuweisen.

§ 2.

Jagdgebühren.

F ü r die Ausstellung der Jagdkarte w ird eine Ge
b ühr von zehn Kronen eingehoben.

Die Jagdgebühr w ird vom Kreiskom m ando für 
wohltätige Zwecke verwendet.

§ 3.

Jagdzertifikate.

Den Forstschutz- und  Aufsichtsorganen der k. u. k. 
M ilitärverw altung w ird vom Kreiskomm ando auf A n
trag des Kreisforstamtes zur Ausweisleistung über ihre 
dienstliche Eigenschaft das Jagdzertifikat (Beilage B) 
unentgeltlich ausgestellt.

Das Jagdzertifikat kann  vom Kreiskomm ando 
auf A ntrag des Kreisforstamtes in  besonders rücksichts
würdigen Fällen  auch einzelnen von Privatpersonen 
bestellten Jagdschutzorganen ausgestellt werden, wenn

2.
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die volle V ertrauensw ürdigkeit dieser Organe darge
tan  ist.

Das Jagdzertifikat ersetzt für das der Aufsicht des 
Inhabers anvertraute Jagdgebiet die Jagdkarte.

§ 4.

Wildschon- und Abschusszeiten.

Die W ildschon- und  Abschusszeiten werden in  
der als Beilage G angeschlossenen Tabelle festgesetzt. 

Das Jagen von W ild  in  der Schonzeit ist verboten.

§5 .

Strafbestimmungen.

Ü bertretungen dieser Verordnung werden — so
fern die H andlung n icht un ter eine strengere Strafbe-

Beiläge A.
Vorderseite.

Stimmung fällt — vom Kreiskomm ando m it Geldstrafe 
bis zu zw eitausend Kronen, im  Falle der U neinbring
lichkeit der Geldstrafe m it Arrest bis zu sechs Mona
ten bestraft.

§6 .

Wirksamkeitsbeginn.

Diese V erordnung tritt m it dem Tage der K und
m achung in  Kraft.

Die bisher von den m it der V erwaltung im  k. u. k. 
Okkupationsgebiet betrauten Kommandos erlassenen 
Jagdvorschriften werden aufgehoben; die bisher aus
gestellten Jagdkarten  gelten bis zum 31. Dezember 1915.

E rzherzog  F riedrich , FM., m. p.

Rückseite.

K. u. k. Kreiskommando

Z I ........

Jagdkarte
gültig für das K alenderjahr und für das Gebiet

Name:

Beruf:

Religion: ......... .......... .........................

A lter:.......................................................................................

W ohnsitz: .......................  .....

besitzt den W affenpass Nr. ...............  des k. u. k.

K reiskom m andos in  ......................................................

Die Jagdgebühr im Betrage von 10 K w urde ent
richtet.
 .............      am................ .................  19
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Beilage B.
Vorderseite.

K u. k. Kreiskom m ando

Z I........................

iagdzertifikat.
Name: .................................................................................
D ienstcharak ter:...... ........ ................  .....................
D ienstort: ............ ............... ....... .........
R elig ion :................................  Aller: ................ .........
G esich t:............................................................................... .
Haare: .............................
Augen: ...................................       -..............
Mund: ...................... ................. ........
N ase:.......................................................................................
Besondere Kennzeichen:..................................................

Der Inhaber ist Forstschutz Forstaufsichtsorgan
der k. u. k. M ilitärverwaltung — Jagdschutzorgan*)
des    ......................... - ...........  ........... ...............

für das Revier: ..............

 .......  am     19
Eigenh. Unterschrift des Inhabers: Der k. u. k. K reiskom m andant:

*) Unzutreffendes streichen.

Rückseite.

Der Inhaber hat das Zertifikat w ährend der 
Ausübung seines Dienstes stets bei sich zu führen 
und auf behördliches Verlangen vorzuweisen.
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Verordnung des Armeeoberkommandanten vom 
29. November 1915,

betreffend den Schutz der landwirtschaftlichen Haustiere.

Auf Grund der Mir kraft Allerchöchsten O ber
befehles übertragenen Befugnisse der obersten Zivil
und M ilitärgewalt finde Ich für die in  österreich-un
garischer M ilitärverw altung stehenden Gebiete Po
lens (Okkupationsgebiet) anzuordnen, wie folgt:

§ 1.

Schlachtverbot.
Es ist verboten, Tiere der nachstehend bezeich- 

neten Arten zu schlachten oder zum Zwecke der 
Schlachtung zu “verkaufen:

a) Kälber;
b) K albinnen;
c) Kühe bis zum  vierten Kalbe und Kühe der

roten polnischen Rasse, die nicht tierärztlich  als ste
ril erkannt w urden;

d) Stiere und Ochsen, bei denen noch nicht 
wenigstens sechs breite Schneidezähne durchgebro
chen sind;

e) Schweine unter 100 Kilogram m  Lebendgewicht;
f) erkehnbar trächtige landw irtschaftliche H aus

tiere.

§ 2.

Notschlachtung.
Das Verbot des § 1 findet keine Anwendung, 

wenn das T ier n ich t am  Leben erhalten  w erden kann 
und  dies von einem Tierarzte, bei Gefahr im  V er
züge von einem behördlich bestellten Viehbeschauer 
und in  Erm anglung eines solchen vom Gemeinde
vorsteher des Standortes bestätigt ist. Die Bestätigung 
muss schriftlich un ter genauer Bezeichnung des T ie
res und der Umstände, die die Notschlachtung not
wendig machen, erfolgen.



Beilage C.

Wildschon- und -Abschusszeiten.
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Behördlicher Ankauf.
W enn der Verkauf eines dem Schlachtverbote u n 

terliegenden Tieres notwendig w ird und zu anderen 
Zwecken als zum Zwecke der Schlachtung nicht durch
geführt werden kann, h a t der V erkäufer hievon dem 
Kreiskomando die Anzeige zu erstatten.

Das Kreiskomm ando w ird in  diesem Falle das 
Tier kaufen, an  ein Viehdepot der k. u. k. M ilitärver
w altung abliefern oder gegen angemessene Vergütung 
einem  Landw irte in  Pflege geben. Insolange eine die
ser M assnahm en nicht durchgeführt werden kann, hat 
der Gemeindevorsteher für den U nterhalt des betref
fenden Tieres zu sorgen.

§ 4 .

Ermächtigung zu weiteren Schutzmassnahmen.
Das M ilitärgeneralgouvernem ent ist erm ächtigt: 
W eitere Vorschriften zum Schutze des H austier

standes und Vorschriften für den Grenzverkehr m it 
H austieren zu erlassen,

einzelne Kreiskomm andos zur E rlassung solcher 
Vorschriften zu erm ächtigen,

Höchstpreise für Vieh und Fleisch festzusetzen.

§5-

Strafen.
W er die Umstände, da eine Notschlachtung no t

wendig m achen (§ 2), absichtlich herbeiführt oder da
rüber unrichtige Angaben macht,

wer die Bestätigung, dass die Notschlachtung no t
wendig ist, durch ein Mittel d er Irreführung erw irkt 
oder zu erw irken sucht,

wer dieser V erordnung oder einer auf Grund der
selben erlassenen Vorschrift zuw iderhandelt,

w ird — wenn die T at n icht un ter eine strengere 
Strafbestim m ung fällt — vom Kreiskomm ando m it 
Geldstrafe bis zu zw eitausend Kronen oder m it Arrest 
bis zu sechs Monaten bestraft.

§ 6.

Verfall.
Neben der Strafe (§ 5) kann  der Verfall jener le

benden oder geschlachteten Tiere ausgesprochen w er
den, deren B ehandlung den Gegenstand des Strafer- 
kenntnisses b ildet und  die im  Ei g m  ln me des V er
urteilten  stehen. Sind die w iderrechtlich geschlachte
ten Tiere bereits verkauft, so kann  der Kaufpreis als 
verfallen erk lärt werden.

§ 3. § 7.

Wirksamkeitsbeginn.

Die Verordnung tritt m it dem Tage ihrer K und
m achung in  Kraft.

E rzherzog Friedrich , FM., m. p.

4. 

Amtstage.
Es werden im  Jänner 1916 für jede Gemeinde 

abgesondert nachstehende Amtstage abgehalten werden:
in Slawkow am 14. Jänner
» Boleslaw » 15. »
» Jangrot » 17. »
» Skala » 18. »
» Cianowice » 19. »
» Suloszowa » 20. »
» Olkusz » 21. »
» Rabsztyn » 22. »
» Ogrodziniec » 24. »
» Pilica » 25. »
» Kroczyce » 26. »
» Kidow » 27. »
» Zarno wie c » 28. »
» W olbrom » 29. »

Alle Amtstage beginnen um  10 Uhr vormittags. 
Die Gemeinden haben  ein entsprechendes Lokal 

zur Verfügung zu stellen und  die betreffenden Gen- 
darm erie-Posten-K om m andos einen Gendarm  stellig zu 
m achen.

5. 

Unterstützung der Angehörigen polnischen Legio
näre fremder Staatsangehörigkeit.

Zufolge Verordnung des k. u. k. Arm eeoberkom 
m andos vom 16. Dezem ber 1915 Op. Nr. 122.674 kann 
den Angehörigen von polnischen Legionären frem der 
Staatsangehörigkeit, die sich in den von oesterreichisch- 
ungarischen und deutschen Truppen besetzten Gebie
ten  von Russisch-Polen in dauernden Aufenthalte be
finden, eine gnadenweise Unterstützung aus dem  ge
m einsam en Heeresetat gew ährt werden.

Die Gewährung dieser Unterstützung ist jedoch 
an die Voraussetzung geknüpft,

a) dass der U nterhalt der in B etracht kom m enden 
Angehörigen b i s h e r  i m  w e s e n t l i c h e n  v o n  
d e m  A r b e i t s e i n k o m m e n  d e s  L e g i o 
n ä r s  a b h ä n g i g  w a r  und durch diesgn E in
tritt in die Legion gefährdet w orden ist,
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b) dass die nachgew ieseiierm assen hilfsbedürftig sind 
und

c) dass siekeinen Anspruch auf die Fainilicngcbühreu 
haben.
Als Angehörige gelten:

a) die Ehefrau und die ehelichen Nachkom m en des 
Legionärs,

b) seine ehelichen Vorfahren (Eltern, Grosseltern, 
und U rgrosseltern) sowie Geschwister und Schwie
gereltern,

c) die uneheliche Mutter des Legionärs und seine 
unehelichen Kindern,

d) die Stiefeltern defe Legionärs und die von .seiner 
Ehegattin  in die Ehe m itgebrachten Kinder aus 
seiner früheren Ehe und

e) die Mutter und der eheliche V a te r der uneheli
chen M utter des Legionärs.
Das Ansuchen um  Zuerkennung der U nterstützun

gen ist von dem  Legionär oder von seinem Angehöri
gen un ter Nachweis der erw ähnten Voraussetzungen 
bestätigt durch die Gemeindevorstehung und den Seel
sorger des A ufenthaltsortes beim  zuständigen Gendar
m erieposten einzubringen.

Die G endarm eriepostenkom m anden haben diese 
Ansuchen sofort auf ihre Richtigkeit und Hilfsbedürftig
keit zu prüfen und m it einem ausführlichen Berichte 
dem Kreiskom m ando vorzulegen.

Der U nterstützungsbeitrag besteht für jeden unter
stützungsbedürftigen Angehörigen in

a) einer U nterhaltsgebühr in der Höhe von 80 h  pro 
Tag und

b) wenn der betreffende Angehörige auf W ohnungs
m iete angewiesen ist in einem der Hälfte der 
U nterhaltsgebühr gleichkom m enden M ietzinsbei
trage d. s. 40 h  pro Tag.
F ü r ein Kind un ter 8 Jahre ist der U nterstützungs

betrag n u r halb so gross, beträgt also 40 h  odefi wenn 
eine W ohnungsm iete in B etracht kom m t, 40 h  und 
20 h, das sind 60 h  pro Tag.

Die Gesam mtsum m e der den Angehörigen eines 
Legionärs gew ährten M ietzinsheiträge darf jedoch in 
keinem  Falle den tatsächlich  gezahlten Mietzins über
schreiten.

F erner darf die tägliche Unterstützung für alle 
Angehörigen zusam m en nicht m ehr betragen, als den 
durchschnitlichen Tagesverdienst des Legionärs.

Über die zuerkannten U nterstützung erhalten die 
Angehörigen einen Zahlungsbogen und zw ar die in 
Olkusz w ohnenden im  W ege des M agistrates, die aus
serhalb der Olkusz w ohnenden im W ege des zustän
digen Gendarm erieposten zugestellt.

Die U nterstützungen werden halbm onatlich im 
vorhinein am  1. und 16. jeden Monates ausgezahlt.

Die Auszahlung der U nterstützungen wird erfolgen:

«) an die in der S tadt Olknsz w ohnhaften Bezugs
berechtigten durch die Kassa des Kreiskommandos, 

hj an die ausserhalb der Stadt Olkusz wohnhaften 
Bezugsberechtigten im W ege der zuständigen Gen
darm erieposten gegen Vorweisung des Zahlungs- 
bogens und Abgabe einer ungestem pelten Quittung. 
Die Bezugsberechtigten, welche ausserhalb der 

Stadt Olkusz Wblmen, haben bei Vorweisung des 
Zalilungslbogens die ungestem pelte Q uittung beim  zu
ständigen Gendarm erieposten 6 Tage vor Anfall deV 
Auszahlung einzubringen.

Von dieser Verordnung sind sofort sänmitliche 
Angehörigen der poln. Legionäre in Kenntnis zu setzen 
und dieselben aufzufordefn ihre Gesuche sofort einzu
bringen.

Diejenigen Angehörigen, welche bereits Gesuche 
um  U nterstützungen vorgelegt haben, sind zu verstän
digen, dass die Zuerl'ennung der Unterstützung auf 
Grund dieser Gesuche erfolgen wird, dahei* erneuerte 
Gesuche nicht m ehr einzubringen haben.

6.

Kundmachung.
Auf Grund des Erlasses des k. u. k. Mil. Gene

ral-Gouvernem ents vom  28./XI. 1915, Z. 3000 verlaut
bart das k. u. k. K reiskom m ando in Olkusz für den 
Kreis Olkusz den

M axim altarif Nr. 2.
d. i. ein Verzeichniss der zulässigen höchsten Preise 
von Artikeln des täglichen Bedarfes. Dieser T arif 
schliesst die Möglichkeit des Verkaufes zu niederen 
Preisen nicht aus und hat ab 1. Jänner 1. J. ver
bindliche Kraft im  Kreise Olkusz.

W eizen .............................................   1 q K 30-—
K o r n ......................................................................... » » » 27-—
B r a u g e r s t e .........................................    » >} » — '—
F u tte rg e rs te ................................................  » » » 25-—
H a f e r .....................................................................» » » 25-—
W eizenmehl, Sorte A .....................................1 q  K 62T0
Kornbackm ehl, Sorte C  ............................» » » 43-48
W eizenmehl, Sorte B .....................................» » » 44-20
K ornbrot ...................................  1 kg —’44
Brot aus M ischm ehl......................................... g) » — ‘46
Backlohn (m it Salz u. Kümmel) für . . 1 q K 10-—
Reis . . . .   ......................................... für 1 kg K 2-—
G e rs te n g ra u p e n ...........................................» » » » —"60
B u c h w e iz e ...............................• . . . a » » » —-50
Griess  ........................................ » » » » —-90
F i s o l e n ........................................................ » » » » —-60
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E rbsen ........................................ für 1 kg. K —-85
K a r to f f e ln ....................................................» » » » — 05
Frisches Gemüse (Kohl, Kohlrüben,

Rüben, K raut) . . . . )) » —■30
H i r s e ......................................... )) » —■36
Rollgerste gross . . . . . . )) » —•40

» m i t t e l .................. )) » —■42
Kaffee g e b r a n n t .................. ................... 1 kg K 6-—
Tee ......................................... )) » 10-—
Z u c k e r ..................................... )) » 1-24
S a l z ......................................... )) » —■26
P f e f f e r ..................................... )) » 4-10
Kümmel ................................ » » 2-—
Z w ie b e l ..................................... )) » —•80
Knoblauch . . . )) » 1-50
K r e n ....................... • . . . )) » — -44
W e i n ......................................... 1 1 K 1-60
Bier ......................................... )) » » — •50
B r a n n t w e in ........................... » )) » 2'40
R u m ......................................... )) )) » 3-15
Kognak ..................................... » )) » 7-—
E s s i g ......................................... » » » - -50
S p e is e ö l ....................... )) )) » 4-70
M ilc h ......................................... )) )) » -■30
Brennholz h art .................. i  q K 1 3 --

» w e i c h .................. » » » 1P —
Steinkohle ................................ » » » 4'—
K o k s ......................................... » » » --- •----
P e tro le u m .................................................. 1 kg K P —
K e r z e n ............................................................ » » » 2-50
S e i f e ................................................................ » » » 3 —
Lebende R i n d e r ......................................... 1 kg K 1-20

» S c h a fe n ......................................... » » » —■90
» S c h w e in e ................................ , » » » 2-95
» K ä l b e r ......................................... » » » 1-20

Gänse (4 F leischportionen ä 400 gm) 1 St. K 6'—
Rindfleisch m it K n o c h e n ....................... 1 kg K 2-40
S c h a f f le i s c h .................................................. » » » 1-50
Schweinefleisch ......................................... » TT » 4-10
Kalbfleisch ................................................... » » » 2'40
Speck ................................................................ » )) » 5 —
S ch w e in esch m alz ....................... .... )) » » 5-80
W ürste ..................................... » )) » 4-50
S c h i n k e n ....................................................... » » » T —
B u t te r ................................................................ )) » » 4-50
K ä s e ......................................... .... » » % P —
Eier ................................ ................................ 1 St. » —■10
Heu, Grum m at u. Klee gepresst . . . . i  q K 8‘—

» » » ungepresst . . » » » 7-—
Kleie » » ................................ » » » 16-—
Stroh gepresst .......................................... » » » 4-—

» ungepresst . . . . . . . . . » » » 3 —
Z u c k e r r ü b e n .............................................. » » » —■—
F u tte r rü b e n ................................ .... » » » ---•__

Getreide als menschliche Nahrung nicht, 
jedoch als T ierfutter noch geeignet,
je nach Qualität b i s  1 q K —•—

Ö lk u c h e n  » » » —
Futterfrucht, je nach Q ualität für . . .  » » » —■—
Pferdebohnen, Futtererbsen, Lupine, W ic

ke .............................................................   » » » 25-—
Malzkeime  ............................................. » » » 17'—
M elasse .................................................................... » » » 12'—

Personen, die den T arif nicht einhalten oder den 
Verkauf der gew ünschten W are verweigern, unterliegen 
der Bestrafung durch das II. u. k. Gericht im Sinne 
der Verordnung des A rm eeoberkom m andanten vom  
15./IX. 1915, Nr. 38., können in w eiterer Folge ihre 
Gewerbeberechtigung verlieren, überdies verfällt di'f 
W are der Konfiskation.

Das Publikum  ist im eigenen Interesse verpflich
tet, Kaulleule, die den obigen Preistarif nicht einhalten 
oder den Verkauf einer der obigen W aren verweigern, 
entw eder direkt oder durch die k. u. k. G endarm erie
posten dem Gerichte anzuzeigen.

Gleichzeitig w ird un ter Strafandrohung angeord
net, dass alle Kaufleute, die die oberw ähnten Artikel 
verkaufen, ein gedrucktes Exem plar des Preistarifes 
beim  Gemeindeamte sich beschaffen und binnen 24 
Stunden in ihren Geschäftslokalen aushängen

Alle bisherigen M aximaltarife treten  gleichzeitig 
ausser Kraft.

Diese Kundm achung w urde im Kreise Olkusz 
affichiert.

7.

Mehl und Backordnung.

Im  Sinne des M. G. G. Befehles Nr. 4325 vom 8. No
vember 1915 tritt m it dem Inkrafttreten  der B rotkarten
verordnung folgende V erordnung in  Kraft:

Das für den Konsum der Städte:
Olkusz,
Slawköw,
Boleslaw,
Skala,
W olbrom,
PiPca,
Ogrodzieniec,
Rabsztyn teilweise,

nötige Mehl w ird ab 4. Jänner 1916 in  den vom Kreis
kom m ando bezeichneLen Grossmühlen verm ahlen.
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Die Mahlsätze und Preise sind folgende:

Mehlgattungen Type
Aus
zugO

Verkau 
pro 1

des Magazines

fspreis 
00 kg.
des Händlers

K h K j h

W eizenfeinmehl . . A OoOCd 58 10 62 10

W eizenkochm ehl. . B o
©kO 40 10 44 10

Roggenbrotbackm ehl C C
O o © © 39 48 43 48

Gerstengraupen . .
mittel
oder

grösstt
Sorte

42 00 46 00

Gerstenmehl . . . — 39 48 43 48

K l e i e n ...................... 13 50 16 00

M e h l b e z u g :  Dieses Melil w ird nur von den be
fugten Verschleissern und Bäckern beim  nächsten Ge
treidem agazine zum Abgabepreis nach den Bestim 
m ungen der B rotkartenverordnung eingekauft.

Verkauf an  die Bevölkerung erfolgt durch H än 
dler nach den festgesetzten Händlerpreisen gegen Abga
be der Brotkarten.

In jeder Verkaufsstelle müssen die vorrätigen 
Mehle m ittelst einer deutlich sichtbaren Aufschrift nach 
den einzelnen M ehlgattungen bezeichnet und neben die
ser Bezeichnung gleichzeitig die Preise der einzelnen 
M ehlgattungen deutlich ersichtbar sein.

Die Bäcker dürfen bis auf W eiteres nur folgende 
B rotarten erzeugen.

E in Brot bestehend aus:

I n h a l t

T
yp

e

M
is

ch
un

gs


ve
rh

äl
tn

is

P reis Grösse

I

Roggenbrotbackm ehlo o C 50°/0 Für ein 
russisch 
Pfund 

4 0 0  gr.
15 h.

ist zu 
erzeugen 
in Bro
ten mit 

dem Ge
wichte 

von 
4 Pfund.

W eizenm ehl . B 25°/o

Kartoffel . . . .

C

©OiOCd

II Roggenbackm ehl C
O o o ©

Für 1 
russisch 
Pfund 
4 0 0  gr.
15 h.Kartoffel . . . . ©oOCd

Strizln und  jedes andere Gebäck darf von Bäckern 
nicht m ehr erzeugt und von N iem anden in  den Handel 
gebracht werden.

Erzeugnisse der Konditoreien werden hiedurch 
nicht betroffen.

Die Ausgabe des Brotes h a t strenge nach den 
Vorschriften der B rotkarlenverorduung zu erfolgen und 
werden alle Ü bertretungen im  Sinne der V. O. des Ar
m eeoberkom m andanten vom 26. Ju li 1915 § 13 bestraft.

8.
Brotkarten.

1) Im Sinne der Verordnung des Arm eeoberkom 
m andanten vom 26. Juli 1915 w erden im Kreise 01- 
kusz m it dem 10. Jänner 1916 B rotkarten eingeführt. 
Das Kom m ando bezweckt m it der B rotkarte die gleich- 
m ässige Verteilung von Brot und Mehl zu erreichen 
und zu verhindern, dass einer zum  Nachteile des än
dern m ehr Brot oder Mehl kaufe, als er zum  Lebens
unterhalt benötigt und weiters zu vermeiden, dass da
durch die Vorräte unökonom isch und vorzeitig ver
b rauch t werden und die Lebensm ittelpreise über die 
derzeitige Höhe steigen.

B rotkarten  werden eingeführt in:
Olkusz,
Slawköw,
Boleslaw,
Skala,
W olbrom ,
Pilica,
Ogrodzieniec und teilweise in der 
Gem. Rabsztyn,
2) Die Ausgabe von B rotkarten erfolgt in Olkusz 

durch den Magistrat, in allen anderen OrtsdnaftenO '
durch die Gemeindeverwaltung.

3) Die B rotkarte erhält nur derjenige, \y(lcher 
in eigener P roduktion die Gebühren 250 gr. Mehl pro 
Tag und Kopf nicht aufbringen kann. Derjenige, bei 
welchem  Vorräte nachgewiesen werden, erhält bis zuo 7
deren Aufzehrung (berechnet w erden 2o0 gr. pro Tag 
und Kopf) keine B rotkarte ausgefolgt.

4) Die Bestimmung darüber, wem B rotkarten 
auszufolgen sind, erfolgt in Olkusz durch den Magi
stra t und in übrigen O rtschaften durch die Gemein- 
deverwaltung.

5) Die B rotkarte besteht aus 30 ab trennbaren 
Teilen, gegen deren Abgabe (sowohl einzeln als auch 
säm tliche auf einmal) das entsprechende Q uantum  
Brot oder Mehl erfolgt wird.

Dieses Q uantum  beträgt für die nicht produzie
rende Bevölkerung 1 russ. Pfund =  400 gr. B r o t  oder



®/8 russ. Pfund 250 gr. M e h l  pro Tag. Restaurationen, 
Gasthäuser, Konditoreien haben ihren B edarf rechtzei
tig dem  M agistrat oder der Gemeindeverwaltung be
kann t zu geben und w erden ihnen nach dem fakti
schen Bedarfe die B rotkarten zugewiesen. Im Monate 
m it 31 Tagen gilt der Rücken der B rotkarte als Ku
pon. Jeden Monat w ird die F arbe  der B rotkarte ge
wechselt.

6) Der K onsum ent erhält gegen Abgabe der Brot
karte  das Brot beim  Bäcker, das Mehl bei den Mehl
verkaufsstellen gegen Zahlung des vorgeschriebenen 
Preises.

Die Bäcker und Händler erhalten in Orten, wo 
ein Getreidemagazin besteht, das Mehl aus diesem und 
zw ar das erste Mal einen Vorschuss von 20 q (5 q 
W eizen- und 15 Roggenmehl) w eiterhin aber nur soviel 
Mehl, wieviel der B äcker oder M ehlhändler B rotkarten 
vorzuweisen vermag.

7) Die O rtschaften decken ihren Bedarf wie
folgt:

Olkusz, Boleslaw, Slawlcöw und die Gem. Rab- 
sztyn in dem  Getreidem agazin Olkusz.

Skala aus dem Magazige Minoga.
W olbrom  aus dem  Getreidemagazin W olbrom.
Ogrodzieniec und Pilica aus dem Getreidem aga

zin Pilica.
Falls in den Erntem agazinen nichts vorhanden, 

ist der Bedarf nach Anweisung des Erntebeam ten zu 
decken.

8) Kontrolle über E inhaltung der vorgenannten 
Vorschiften üb t der in der Gemeinde zuständige E rn
tebeam te, im Kreise das Kreiskomm ando und sind 
diesbezügliche Beschwerden an das Kreiskomm ando 
zu richten,

9) Ü bertretungen dieser Verordnung werden im 
Sinne der Verordnung des A rm eeoberkom m andanten 
vom  26. Juli 1915 § 13 m it Geldstrafe bis zu 5000 Kr. 
oder mit Arrest bis zu 6 Monaten bestraft.

9.

Kundmachung.
Das k. u. k. M ilitärgeneralgouvernement in Lublin 

w ird eine Anzahl freiwillig sich m eldender Einw ohner 
des O kkupationsgebietes zum  aushilfsweisen Dienste bei 
der F inanzw ache aufnehmen.

Bedingungen für die Aufnahme sind:
1. Die volle Beherrschung der polnischen Sprache 

in W ort und Schrift; jene die ausserdem  auch der 
deutschen Sprache m ächtig sind, finden eine vorzugs
weise Berücksichtigung,

2. eine entsprechende Inteligenz,

3. m akelloses Vorleben,
4. ein Alter von über 18 bis 35 Jahren,
5. der Besitz einer m itzubringenden w arm en De

cke, guter w arm er Kleidung, ebensolcher Beschuhung 
und W äsche.

Minderjährige haben sich m it der schriftlichen 
Einwilligung des Vaters oder Vormundes, welche von 
der Gemeinde bestätigt sein muss, auszuweisen.

Schriftliche m it entsprechenden Dukum enten be
legte Eingaben, respective m ündliche Meldungen sol
len beim hiesigen k. u. k. Kreiskom m ando längstens 
bis zum  6. Jänner 1916 vorgebracht werden.

Über die Aufnahme ward das k. u. k. Militärge- 
neralgouvernem ent in Lublin entscheiden.

Im Falle der Aufnahme wird der Kandidat zu
erst einen V orbereitungskurs in Lublin zu absolvieren 
haben, wo er gewissenhafte und eifrige Erfüllung sei
ner Pflichten durch die ganze Dienstzeit, w ährend de
ren er den M ilitärbehörden und m ilitärischen Strafge
richten unterliegen wird, in feierlicher W eise geloben 
wird.

Vom Tage der Anmeldung in Lublin wird dem 
Kandidaten die tägliche Entlohnung per 5 K ausge
zahlt werden, den Dienst hat er in eigener Kleidung 
zu versehen.

10.
Verzehrungssteuer-Einhebung im Okkupationsge

biete.
Es wird zur allgemeinen Kenntnis gebracht, dass 

w ährend des Krieges seitens der russischen Regierung 
die Erhöhung der V erzehrungssteuern angeordnet 
wurde, und zwar:

1) Die Verzehrungssteuer von Branntwein und 
Spiritus, welche aus allerlei Stoffen m it Ausnahme von 
Branntwein, w elcher in Obst- und W einbeerenbren
nereien aus Früchten und allerlei Beeren erzeugt wird, 
wurde auf 20 Rubel für einen E im er absoluten Al
kohols festgesetzt, die Verzehrungssteuer vom  Alkohol, 
welcher in den Obst- und W einbeerenbrennereien er
zeugt wird, au f 14 Rubel.

2) Die V erzehrungssteuer von Bier w urde auf 
3 Rubel für einen zur E inm aischung verw endeten Pud 
Malzes erhöht; auf die Norm  des Extraktgehaltes w ird 
keine Rücksicht genommen.

3) Die Verzehrungssteuer von Zucker wurde auf 
2 Rubel für einen Pud festgesetzt.

4) Die Verzehrungssteuer von Naftabeleuclitungs- 
ölen und anderen N aftaprodukten wurde auf 90 Ko
peken für einen Pud festgestellt, ausserdem  soll von 
klaren Naftaflüssigkeiten, welche aus dem Auslande 
eingeführt werden, nebst der Zohlgebühr auch

11
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die Verzehrungssteuer in derselben Höhe und von 
nicht destillierten Mineralölen in der Höhe von 30 
Kopeken per ein Pud eigehoben werden.

5) Die V erzehrungssteuer von mehligen Presshe
fen inländischer Provenienz wurde auf 32 Kopeken 
für einen Pfund und von jenen der ausländischen 
Provenienz aut 36 Kopeken für einen Pfund fest
gestellt.

6) Die Verzehrungssteuer von Zündhölzchen be
trägt jetzt:

a) von den Sicherheitszündhölzchen (sogenann
ten schw edischen):

1) inländischer Provenienz für 1 Schachtel 
enthaltend bis 75 Stück Zündhölzchen 1 Kop.
von über 75 » 150 b » 2 »

» » 150 » 225 » » 3 »
» » 225 » 300 » » 4 »

2) ausländischen für 1 Schachtel
enthaltend bis 75 Stück Zündhölzchen 1 */2 Kop.
von über 75 » 150 » » 3 »

» » 150 » 225 » » 4 ‘/2 »
» » 225 » 300 » » 6 »

b) von allen anderen Zündhölzchengattungen
gelten doppelte Ausmasse obiger Sätze.

7) Die V erzehrungssteuer von Zigarettenhülsen 
und geschnittenen Z igarettenpapier w urde auf 4 Ko
peken von 100 Stück Hülsen, respcctive 1 Kopeke von 
einem Zigarettenpapierbüchel, enthaltend höchstens 
50 B lätter geschnittenen Zigarettenpapiers festge
setzt. Alle obigen Steuererhöhungen treten  mit dem
1. Jänner 1916 im ganzen O kkupationsgebiete in 
Kraft m it R ücksicht auf notwendige Gleichmässigkeit 
der S teuerhandhabung und Bestimm ungen des Arti
kels 48 der H aager Landkriegsordnung.

11.
Erhöhung der staatlichen Gewerbehauptsteuer.

Es wird zur allgemeinen Kenntnis gebracht, dass 
die russische Regierung w ährend des Krieges die E r
höhung der staatlichen G ew erbehauptsteuer angeord
net hat, und zw ar:

1) die Gew erbesteuer von H andelsunternehm un
gen der I., II. und III. Kategorie, sowie von Gewerbe
unternehm ungen der I. bis VI. Kategorie wurde um 
50°/0 erhöht,

2) die Staatszuschläge w urden für die Kosten der 
E inquartierungen und der E rhaltung der Gemeindege
richte sind von den erhöheten Steuerstufen, die übri
gen Staatszuschläge von den norm alen Steuerstufen 
einzuheben.

Diese Erhöhungen treten m it dem  1. Jänner

1916 im ganzen Okkupationsgebiete in Kraft m it Rück
sicht au f notwendige Gleichmässigkeit der S teuerhand
habung und Bestimmungen des Artikels 48 der 
Haager Landkriegsordnung.

12.
ad Nr. 25.427 Z. K.

Kundmachung
für alle P farräm ter, Gemeindevorstände und k. u. k. 

Gendarmerie-Posten-Kommandos, 
betreffend die Aufbahrung der Leichen in den Kirchen. 

Olkusz. am 23. Dezember I9 I5 .

Es w ird allen Pfarr- und Gem eindeäm tern in 
Erinnerung gebracht, dass die A ufbahrung der Lei
chen sowie deren Liegenlassen in den Kirchen absolut 
und unbedingt untersagt sind.

Die Leichen der Personen die auf nicht infektiöse 
K rankheiten gestorben sind, dürfen aus allgemeinen 
Gesundheitsrücksichten und aus dem Grunde dass ein 
L eichenbeschauer nie genau entscheiden kann, ob es 
sich im gegebenen Falle um  eine infektiöse K rankheit 
gehandelt hat oder nicht, auch nicht in den Kirchen 
aufgebahrt werden.

Das E inhalten dieser Verordnung, deren Zweck 
nur die allgemeine Gesundheit vor Augen hat, wolle 
seitens der Herren P farrer und Gemeindevorstände, 
beziehungsweise Soltysen, strengstens gehandhabt 
werden, und werden D aw iederhandelnde zur V erant
w ortung gezogen werden.

13.
Nr. 14.456 Z. K.

Kundmachung
betreffend die Organisation der qualifizierten Geburts

hilfe am Lande.

Die k. k. Hebam m eschule in Krakau h a t m ich 
in Kenntnis gesetzt, dass zu den in dieser Schule er
teilenden U nterrichtskursen auch die H ebam m ekandi
datinnen aus dem  öst.-ung. okkupierten Gebieten Kö
nigreichs Polens zugelassen w erden können.

Der Um stand dass die Landw eiber, welche bei 
den Geburten und im W ochenbett keine qualifizierte 
Hebamme, nur meistens ein unreines und von der ge
burtshilflichen Kunst keinen Begriff besitzendes Dorf
weib zur Seite haben, in der Folge oft schwer krank 
werden oder die Niederkunft sogar m it eigenem Le
ben büssen, vor Augen haltend, bin ich überzeug dass
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die Organisierung der qualifizierten und diplomierten 
Dorf- und Landhebam m en aus dem  Kreise eigener 
F rauen  und älteren Mädchen von den E inw ohnern 
des Kreises m it Anerkennung begrüsst und zur F ö r
derung der Gesundheit sowohl der gebärenden Frauen  
wie auch der zukünftigen Generation beitragen wird.

Ich fordere deswegen alle Gem eindevorsteher auf, 
dass sie sich unverzüglich zwecks genauer Bespre
chung dieser Angelegenheit und Bestimmung geeigne
ter, befähigter K andidatinnen für Hebam m en m it den 
Soltysen und angesehenen O rtseinw ohnern ins E inver
nehm en setzen und m ir über das Resultat ihrer Be
m ühungen in dieser Richtung berichten.

Es erscheint am  zweckmässigsten, dass jedes 
grössere D orf (Städtchen, M arktfleck) eine befähigte 
K andidatin bestim mt, die in die erw ähnte Schule nach 
Krakau geschickt wird und dann nach  Ablegung der 
vorgeschriebenen Prüfung als diplom ierte Hebamme 
in ihre Heim at zurückkom m t.

Die Bedingungen zur Aufnahm e in die k. k. He- 
bam m eschule in Krakau sind:

1) n icht überschrittenes 40 Lebensjahr,
2) Schreib- und Lesekunst.
Jede K andidatin muss sich somit m it folgenden 

Dokum enten ausweisen:
a) Tauf- beziehungsweise Geburtsschein,
b) eventuell Trauungsschein, wenn die Petentin 

verheiratet ist,

c) Zuständigkeitszeugniss, ausgestellt vom Ge- 
meindeamte,

d) Moralitätszeugniss, ausgestellt vom Gemein
deamte,

e) Bestätigung des Gemeindevorstandes dass die 
K andidatin schreiben und lesen kann  und die polni
sche Sprache in W ort und Schrift beherrscht,

f) vom k. u. k. K reisartzte in Olkusz ausgestell
tes ärztliches Zeugniss, dass die Petentin geimpft, phy
sisch und geistig gesund und genügende Fähigkeiten 
für eine Hebamme besitzt.

F ü r das ärztliche Zeugniss ist dem  Kreisärzte 
die Taxe eines Rubels oder 2 Kronen zu entrichten.

Die Kosten des Aufenthaltes in K rakau w ährend 
des U nterrichtes tragen teils die K andidatinnen selbst, 
teils die O rtseinw ohner und die Gemeinde.

Es w ird m eine Sorge sein in dieser Richtung 
den Gemeinden und den E inw ohnern nach  Möglich
keit m it m aterieller Hilfe zu kommen, die dann  gege
benen Falles zum  Ankaufe der für die zukünftigen 
Hebam men unentbehrlichen Arzneimittel, geburtshilfli
chen Geräte und Instrum ente verw endet wird.

Der Gem eindevorstand w ird sofort die E inw oh
ner von dem Inhalte dieser Kundm achung in Kennt- 
niss setzen und m ir bis spätestens 25. Jänner 1916 über 
das Ergebnis seiner Bem ühungen in der angegebenen 
Richtung un ter Beischluss des K andidatinnenausweises 
nach dem folgenden Muster berichten.

der O rtschaft

OJ
Ü

N
Name 

(in alphabetischer 
Ordnung)

Name und Vornam e 
der K andidatin

U
03

f-H

CD
O

O
’S d
TScd

0
Cu

55

A nm erkung:
Schulzeugnisse,

Sprachkenntnisse
etc.

2.

3.

nen

Passwesen.
In jüngster Zeit m ehren sich Fälle dass Perso- 
des un ter der öst. und ung. Verwaltung stehen

14. den Okkupationsgebietes Polens die Grenze nach Ga
lizien ohne vorgeschriebenen Dokum ente überschreiten.

Es wird liiemit nochm als in E rinnerung gebracht, 
dass zum  Grenzübertritte der vom k. u. k. Kreiskom 
m ando ausgestellter Reisepass (m it der am tlich bestä
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tigten Photographie, dann Angabe von Zweck und 
Ziel der Reise, Visum u. dgl.) erfolderlich ist.

Eine Ausnahm e gilt nur für Arbeiter, denen der 
G renzübertritt auf Grund der vom k. u. k. Kreiskom
m ando bestätigten Ai'beitsvertrüge gestattet ist.

Die ohne D okum ente reisenden Personen werden 
strenger Bestrafung zugeführt werden.

15. 

Gerichtswesen.

i. 

Korrespondenz bei den Zustellungen der gerichtlichen 
Vorladungen.

Nach der bis je tz t bestehenden Praxis, wurden 
die gerichtlichen Vorladungen, Urteile etc. an  die Ge
m eindevorstände in der W eise behufs Zustellung ver
sandt, dass den Vorladungen abgesonderte Ersuchs- 
schreiben um  Zustellung beigeschlossen w urden; die 
G em eindevorstände dagegen haben bei Zurücksendung 
der Zustellungsscheine, über die vorgenom m ene Zu
stellung an die Gerichte schriftliche Berichte erstatte t. 
Diese gegenseitige K orrespondenz hat sich aus vielen 
Gründen als unpraktisch  erwiesen und hat für die Zu
kunft gänzlich zu unterbleiben.

W enn die Gerichte an die Gemeindevorstände 
die Akten zur Zustellung übersenden werden, hat der 
Versandt in den Ivouverts, ohne ein Ersuchssclireiben 
beizuschliessen, zu geschehen, auf dem  Kouvert ist 
oben links nur ein Vorm erk »gerichtliche V orladun
gen zur Zustellung« einzusetzen; die Gemeindevor
stände haben diese Vorladungen unter der, auf dem 
betreffenden Akte eingesetzten Adresse dem Adressa
ten zuzustellen und die unterfertigten Zustellungs
scheine dem  Gerichte in einem, m it dem  oben links zu 
versehenden Vorm erke »Zustellungsscheine«, Kouvert, 
ohne einen Bericht zu erstaten, zurückzusenden.

Im Falle, wenn ein gerichtlicher Akt nicht zu
gestellt w erden kann, weil z. B. der Adressat unbe
kann t ist, ist auf der Rückseite des Zustellungsschei
nes ein Vorm erk: »nicht zugestellt, weil der Adressat 
unbekannt« oder ein anderer entsprechender Vorm erk 
einzusetzen und dieser Vorm erk ist mit der Unter
schrift des Zustellungsorganes und m it einer am tlichen 
Stampiglie zu versehen.

II.

Die Umwandlung der mit den gerichtlichen Urteilen auf
erlegten Geldstrafen in eine Arreststrafe.

In diesen Fällen, in welchen die gerichtlichen 
Urteile auf Zahlung einer Geldstrafe, die im Falle der

Unmöglichkeit der Einziehung in eine A rreststrafe laut 
Art. 7, Str. 9 um gew andelt werden sollen, lauten, muss 
vor Allem durch das Gericht festgestellt werden, dass 
die Geldstrafe nicht eingezogen werden kann. Um dies 
feststellen zu können, haben die Gerichte die Pflicht, 
im W ege der ihnen zur Verfügung stehenden gesetz
lichen Zwangsmittel, die Einziehung der Geldstrafen 
durchzuführen und erst im Falle -  wenn sich die E in
ziehung als undurchführbar erweist, ha t die Um wand
lung der nicht eingezogenen Geldstrafe in die A rrest
strafe platzzugreifen. Die Unmöglichkeit der Einziehung 
einer Geldstrafe ist auf dem betreffenden Akte vorzu
m erken. Auf diesem Akte ist auch  der Vollzugsauftrag 
der A rreststrafe einzusetzen.

III.

Benachrichtung über den Strafvollzug.

Mit dem  Augenblicke, w enn sich ein V erurteilter 
zur Abbiissung der A rreststrafe entw eder selbst m el
det, oder vorgeführt wird, haben die Gemeindevor
stände unverzüglich die betreffenden Gerichte m it An
gabe der genauen D atum s davon zu verständigen. 
Dieselbe Pflicht liegt ihnen im Falle der Abbüsung 
der A rreststrafe durch den Verurteilten ab.

IV.

Zurückzahlung der gerichtlichen Gebühren.

Es kom m t öfters vor, dass entw eder die P ar
teien selbst oder ihre V ertreter die Zurückzahlung der 
sogar ein P aa r Kopeken betragenden, eingezahlten 
Gerichtsgebühren zurückfordern und auch in  den F äl
len, in welchen die Zurückzahlung gesetzlich unbe
gründet ist, die Incidentalklagen eingebracht w erden 
(dies kom m t sehr oft besonders beim  Gemeindegerichte 
in Pilica vor). Ein solches Vorgehen verursacht nicht 
nur den P arteien  das Tragen von Kosten, welche mit 
dem  zurückzufordernden Betrage in keinem  V erhält
nisse stehen, raub t aber auch unnötig den m it Arbeit 
überbürdeten R ichtern viel Zeit.

Es w ’rd dem nach zur Kenntniss gebracht, dass 
in der Zukunft die eingezahlten Gerichtsgebüren nur 
dann zurückgestellt werden, wenn in der gegebenen 
Angelegenheit das Gericht infolge der eingebrachten 
Klage keine irgendwelche Amtstätigkeit vorgenom m en 
hat (Art. 200. 6. ZPO.).

W enn also z. B. das Gericht infolge der Einge
brachten Klage eine Tagsitzung zur H auptverhandlung 
anberaum t und ausgeschrieben hat, findet die Zurück
zahlung der eingezahlten Gebühr in keinem  Falle 
statt.
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Die Verteidiger und Privat-Reshts-Anwälte.

Die Berechtigung, die Parteien vor den Gerichten 
zu vertreten, ist laut Art. 406. 3. GOG. unter anderen 
gesetzlichen Voraussetzungen auch vom  Erläge der 
vorgeschriebenen Takse abhängig. In A nbetracht des
sen, dass das A dm inistrationsjahr zn Ende lauft und 
die im verflossenen Jahre erteilten Berechtigungen mit
1. Jänner 1916 ihre Kraft verlieren, werden die HH. 
Verteidiger und Privat-Rechts-Anwälte, insofern sie in 
die betreffende Liste eingetragen werden wollen, an
gewiesen, bis zum 10. Jänner 1916 dem k. u. k. Kreis
gerichte Zivilrechtsabteilung in Olkusz die betreffen
den Gesuche vorzulegen und die entfallende Takse zu 
erlegen. Die Gesuche unterliegen einer Stem pelgebühr 
von 1 Rub. 25 k. (2 K. 50 h.).

Dem HH. Privat-Rechts-A nw älten steht kein 
Recht zu den T itel »Adwokat« oder »Verteidiger« zu 
führen und da es beobachtet wurde, dass die HH. 
Privat-Rechts-A nwälte die Aufschriftstaffeln mit den 
ihnen nicht zustehenden Titeln besitzen, werden sie 
angewiesen, diese Aufschriftstaffeln dem entsprechend 
abzuändern.

VI.

Die Einführung der neuen Register bei den Gemeinde
gerichten.

Mit 1. Jänner 1916 sind in allen Gemeindege
richten des Kreises Olkusz die neuen Register nach

v. der öst. Geschäftsordnung eingeführt worden. Die Art 
und W eise, auf welche diese Register zu führen sind 
wurde dem  HH. Gem eindegerichissekrätern praktisch 
w ährend des zu diesem Zwecke eingerichteten Kurse 
klargestellt und ausserdem  wurden die Gemeindege
richte m it den entsprechenden Kom entaren beteiligt.

Alle Gemeindegerichte -werden somit angewiesen 
sich genau an die erteilten W eisungen zu halten.

16.
Rotz und Räude bei Pferden.

Im Kreise D abrow a wurde am tstierärztlich kon
statiert:

a) P ferderäude am  Meierhofe Lazy in der Ge
m einde Rokitno szlacheckie.

b ) Rotzkrankheit bei Pferden am Meierhofe Zarki 
der Gemeinde Zarki.

Pferderäude.
Es wurde am tstierärtztlich die Pferderäude kon

statiert:

I. Im Kreise Dabrowa.

a) Im Meierhofe Jaw orznik ad Zarki.
b) In der O rtschaft Gora w lodowska ad W lodo-

wice.

II. Im Kreise Wloszc.zowa.

Im Meierhofe Bichniow der Gemeinde Secemin.

Der k. u. k. Kreiskommandant

Oberst Edler von Kwiatkowski, m. p.

Druk W. L. Anczyca i Sp. w  Krakowie.





An alle Gemeindevorsteher, Soltyse, Gendarmeriepostenkommanden 
Finanzwachepostenkommanden und alle Schulleitungen.

Für die E rzeugung von Roh pappe w erden grössere Mengen von Hadern jed er O ualität, also auch 

solche, die sich für industrielle Zwecke wie Textilindustrie, Papierfabrikation etc. n ichtm ehr eignen, 

dringend benötigt.

Ich beauftrage daher alle Gendarm erie-und Finanzw achposten, alle Schulleitungen, alle Gemeinde

vorsteher und Soltyse s o fo rt im Kreise un ter Beihilfe insbesondere der Schuljugend und der Frauen 

eine energische Sam m lung aller A rt von H adern in A ngriff zu nehmen.

Den Sammlern is t zu bedeuten, — dass die H adern aus den Gemeiden Olkusz, Rabsztyn, Skala, 

Suloszowa, Cianowice, Boleslaw und Slawkow beim S ta tio n s o ffiz ie r  in Oikusz, aus den Gemeinden Ja n 

gro t Wolbrom, Ogrodzieniec, Pilica, Kroczyce, Kidöw und Zarnowiec beim S ta tio n s o ffiz ie r  in Wolbrom  

gegen Barbezahlung von 12 Kronen pro 100 Kg. abgegeben w erden können.

Das R esultat der A ktion haben mir die Gem eindevorsteher zuverlässig am 18 d. M. zu melden.

Die Gendarmerie und Finanzw achposten haben die ganze A ktion zu überw achen und wenn no t

w endig m it aller Energie zu betreiben.

Lässige G em eindevorsteher sind m ir zur Anzeige zu bringen.

Der k. u. k. Kreiskommandant 
O b e rs t Ed ler von Kwiatkowski m. p.
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